
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
               

Prüfungsordnung für den 

Masterstudiengang Klassische Archäologie 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität 

vom 23.08.2011 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1453



 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 
31.10.2006 (GV. NRW 2006, S. 474) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung 
erlassen: 
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§ 1 

Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 

Diese Masterprüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Klassische Archäologie an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität. 
 
 

§ 2 
Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung 

(1) Das Masterstudium soll den Studierenden, aufbauend auf ein abgeschlossenes grundständi-
ges Studium, vertiefte wissenschaftliche Grundlagen, sowie unter Berücksichtigung der Anforde-
rungen der Berufswelt, Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden in den Bereichen der Klassischen 
Archäologie so vermitteln, dass sie zur selbständigen und verantwortlichen Beurteilung komple-
xer wissenschaftlicher Problemstellungen und zur praktischen Anwendung der gefundenen Lö-
sungen befähigt werden. 
 
(2) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die Studierenden die für die Anwendung 
in der Berufspraxis, insbesondere auch im Bereich von Forschung und Lehre, erforderlichen 
Kenntnisse erworben haben. 
 
 

§ 3 
Mastergrad 

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird der akademische Grad eines „Master of Arts“ 
(M.A.) verliehen. 
 
 

§ 4 
Zugang zum Studium 

1Der Zugang zum Studium richtet sich nach der „Zugangs- und Zulassungsordnung für den Mas-
terstudiengang Klassische Archäologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität“ in der jeweils 
aktuellen Fassung. 2§ 17 Abs. 3 bleibt unberührt. 
 
 

§ 5 
Zuständigkeit 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen im Masterstudiengang Klassische Archäologie ist die De-
kanin/der Dekan/das Dekanat des Fachbereichs 08 (Geschichte/Philosophie) zuständig. 2Die 
Zuständigkeit beinhaltet auch die Entscheidung über Widersprüche. 
 
(2) Die Dekanin/Der Dekan/Das Dekanat kann Mitglieder des Fachbereichs mit der Erfüllung der 
Aufgaben im Bereich der Prüfungsorganisation beauftragen. 
 
(3) Die Geschäftsstelle für die Dekanin/den Dekan ist das Prüfungsamt. 
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§ 6 
Zulassung zur Masterprüfung 

(1) 1Die Zulassung zur Masterprüfung erfolgt mit der Einschreibung in den Masterstudiengang 
Klassische Archäologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität. 2Sie steht unter dem Vorbe-
halt, dass die Einschreibung aufrecht erhalten bleibt. 3Die Einschreibung ist zu verweigern, wenn 
die Bewerberin/der Bewerber im Studiengang Klassische Archäologie oder einem vergleichbaren 
Studiengang eine Hochschulprüfung oder Staatsprüfung endgültig nicht bestanden hat. 
 
(2) Soweit die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen davon abhängig ist, dass die Be-
werberin/der Bewerber über bestimmte Kenntnisse, die für das Studium des Faches erforderlich 
sind, verfügt, ist dies in den dieser Ordnung als Anhang beigefügten Modulbeschreibungen gere-
gelt. 
 
 

§ 7 
Regelstudienzeit und Studienumfang, 

Gliederung des Studiums 

(1) 1Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Studiums beträgt zwei Studienjahre. 2Ein Studi-
enjahr besteht aus zwei Semestern. 
 
(2) 1Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 120 Leistungspunkte zu erwerben. 
2Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung der/des Studierenden. 3Sie 
umfassen sowohl den unmittelbaren Unterricht als auch die Zeit für die Vor- und Nachbereitung 
des Lehrstoffes (Präsenz- und Selbststudium), den Prüfungsaufwand und die Prüfungsvorberei-
tungen einschließlich Abschluss- und Studienarbeiten sowie gegebenenfalls Praktika. 4Für den 
Erwerb eines Leistungspunkts wird insoweit ein Arbeitsaufwand von 30 Stunden zugrunde gelegt. 
5Der Arbeitsaufwand für ein Studienjahr beträgt 1800 Stunden. 6Das Gesamtvolumen des Studi-
ums entspricht einem Arbeitsaufwand 3600 Stunden. 7Ein Leistungspunkt entspricht einem 
Credit-Point nach dem ECTS (European Credit Transfer System). 
 
 

§ 8 
Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Studiengang Klassische Archäologie umfasst das Studium folgender 
Pflichtmodule nach näherer Bestimmung durch die als Anhang beigefügten Modulbeschreibun-
gen: 
 
Aufbaumodul 
Sprachmodul 
Modul „Griechische Welt“ 
Interdisziplinäre Studien 
Modul „Römische Welt“ 
Praxismodul 
Abschlussmodul 
 
 
(2) 1Der erfolgreiche Abschluss des Masterstudiums setzt im Rahmen des Studiums von Modulen 
den Erwerb von 120 Leistungspunkten voraus. 2Hiervon entfallen 25 Leistungspunkte auf die 
Masterarbeit. 
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§ 9 
Lehrveranstaltungsarten 

Der Masterstudiengang „Klassische Archäologie“ beinhaltet folgende Arten von Lehrveranstal-
tungen: 
 
1. Vorlesungen  
Vorlesungen vermitteln in Vortragsform Überblickswissen und dienen der zusammenhängenden 
Darstellung größerer Themenkomplexe oder der systematischen Darstellung eines Stoffgebietes 
vor dem Hintergrund neuester Forschungsdiskussionen. 
 
2. Hauptseminare  
Seminare vermitteln unter Einbeziehung neuerer Forschungsergebnisse und Methodendiskussio-
nen vertiefend die Fähigkeit zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten durch aktive Einbin-
dung der Studierenden in mündlicher und schriftlicher Form. 
 
3. Übungen  
Übungen dienen der praxisbezogenen Vermittlung spezieller Kenntnisse, indem sie vertiefend 
bestimmte Quellengattungen, Sachbereiche und Teildisziplinen behandeln. 
 
4. Methodenlektüre 
1In der Methodenlektüre muss eine vorgegebene Auswahl an Literatur (ca. 1200 S.), selbständig 
unter methodenanalytischen Gesichtspunkten bearbeitet werden. 2Die vorgegebene Literatur wird 
in regelmäßig stattfindenden Tutorien, geleitet von Studierenden aus dem Promotionsstudien-
gang, kritisch besprochen. 
 
5. Masterkolloquium  
Im Masterkolloquium werden Themen und Methoden der Masterarbeiten in Kleingruppen präsen-
tiert und diskutiert. 
 
6. Sprachkurse  
Sprachkurse führen anhand eines Lehrbuches in Semantik, Morphologie und Syntax einer Fremd-
sprache ein. 
 
7. Archäologisches Praktikum 
Das Archäologische Praktikum führt in eine Vielzahl von archäologischen Tätigkeiten ein, z.B. in 
die Feldforschungs- und Ausstellungspraxis. 
 
8. Didaktisches Praktikum 
In dem Didaktischen Praktikum sind unterschiedliche Lehrformen vorgesehen, bei denen die 
Studierenden insbesondere im Umgang mit Studierenden anderer Studiengänge ihre eigenen 
didaktischen Fähigkeiten trainieren. 
 
 

§ 10 
Strukturierung des Studiums und der Prüfung 

(1) 1Das Studium ist modular aufgebaut. 2Module sind thematisch, inhaltlich und zeitlich defi-
nierte Studieneinheiten, die zu auf das jeweilige Studienziel bezogenen Teilqualifikationen füh-
ren, welche in einem Lernziel festgelegt sind. 3Module können sich aus Veranstaltungen ver-
schiedener Lehr- und Lernformen zusammensetzen. 4Der Richtwert für den Umfang eines Moduls 
beträgt 6 bis 10 SWS. 5Module setzen sich aus Veranstaltungen in der Regel eines oder mehrerer 
Semester - auch verschiedener Fächer - zusammen. 6Nach Maßgabe der Modulbeschreibungen 
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können hinsichtlich der innerhalb eines Moduls zu absolvierenden Veranstaltungen Wahlmög-
lichkeiten bestehen. 
 
(2) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgelegt. 2Sie setzt sich aus den Prüfungsleistun-
gen im Rahmen der Module sowie der Masterarbeit zusammen. 
 
(3) 1Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt das Erbringen der dem Modul zugeordneten 
Studienleistungen und das Bestehen der dem Modul zugeordneten Prüfungsleistungen voraus. 
2Er führt nach Maßgabe der Modulbeschreibungen zum Erwerb von 15 oder 30 Leistungspunkten. 
 
(4) Die Zulassung zu einem Modul kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen von bestimm-
ten Voraussetzungen, insbesondere von der erfolgreichen Teilnahme an einem anderen Modul 
oder an mehreren anderen Modulen abhängig sein. 
 
(5) Die Zulassung zu einer Lehrveranstaltung kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen von 
der vorherigen Teilnahme an einer anderen Lehrveranstaltung desselben Moduls oder dem Be-
stehen einer Prüfungsleistung desselben Moduls abhängig sein. 
 
(6) Die Modulbeschreibungen legen für jedes Modul fest, in welchem zeitlichen Turnus es ange-
boten wird. 
 
 

§ 11 
Prüfungsleistungen, Anmeldung 

(1) Die Modulbeschreibungen regeln die Anforderungen an die Teilnahme bezüglich der einzel-
nen Lehrveranstaltungen. 
 
(2) 1Innerhalb jedes Moduls ist mindestens eine Studienleistung zu erbringen. 2Dies können ins-
besondere sein: Klausuren, Referate, Hausarbeiten, Praktika, (praktische) Übungen, mündliche 
Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle. 3Soweit die Art einer Studienleistung nicht in 
der Modulbeschreibung definiert ist, wird sie von der/dem Lehrenden jeweils zu Beginn der Ver-
anstaltung bekannt gemacht. 4Studienleistungen sollen in der durch die fachlichen Anforderun-
gen gebotenen Sprache erbracht werden. 5Diese wird von der Veranstalterin/dem Veranstalter zu 
Beginn der Veranstaltung, innerhalb derer die Studienleistung zu erbringen ist, bekannt gemacht. 
6Ist die Studienleistung einem Modul, nicht aber einer bestimmten Veranstaltung zugeordnet, 
erfolgt die Bekanntmachung der Sprache mit der Terminbekanntmachung. 
 
(3) 1Die Modulbeschreibungen definieren die innere Struktur der Module und legen für jede Lehr-
veranstaltung die Anzahl der in ihr zu erreichenden Leistungspunkte fest, die jeweils einem Ar-
beitsaufwand von 30 Stunden je Punkt entsprechen. 2Die Summe der Leistungspunkte wird nur 
dann vergeben, wenn alle Studienleistungen erbracht und alle Prüfungsleistungen des Moduls 
bestanden wurden. 
 
(4) 1Die Modulbeschreibungen legen fest, welche Studienleistungen des jeweiligen Moduls Be-
standteil der Masterprüfung sind (Prüfungsleistungen). 2Prüfungsleistungen können auf einzelne 
Lehrveranstaltungen oder mehrere Lehrveranstaltungen eines Moduls oder auf ein ganzes Modul 
bezogen sein. 
 
(5) 1Die Teilnahme an jeder Prüfungsleistung und nicht prüfungsrelevanten Studienleistung setzt 
die vorherige Anmeldung durch elektronische Registrierung voraus. 2Die Anmeldefrist wird zentral 
durch Aushang oder auf elektronischem Wege bekannt gemacht. 3Soweit noch kein System zur 
elektronischen Registrierung etabliert ist, erfolgt die Anmeldung auf schriftlichem Wege im Ge-
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schäftszimmer des zuständigen Instituts. 4Die betreffende Frist wird im Verlauf des jeweiligen 
Semesters im Institut bekannt gemacht. 5Innerhalb der bekannt gemachten Fristen können erfolg-
te Anmeldungen ohne Angabe von Gründen zurückgenommen werden. 6Die Fristen für die Anmel-
dung zu Modulabschlussprüfungen werden durch Aushang bekannt gegeben. 
 
(6) 1Bis zur Einführung einer elektronischen Erfassung werden alle in den einzelnen Modulen er-
brachten Studien- und Prüfungsleistungen in einem Studienbuch dokumentiert. 2Auf dieser 
Grundlage erfolgt zum Studienabschluss die Verbuchung der Leistungen im Prüfungsamt. 3Das 
Studienbuch wird den Studierenden zu Beginn des Studiums von der Fachberaterin/dem Fachbe-
rater und Modulbeauftragten des Studiengangs übergeben und beinhaltet auch eine ausführliche 
Erläuterung aller in den einzelnen Modulen zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen. 
 
 

§ 12 
Die Masterarbeit 

(1) 1Die Masterarbeit soll zeigen, dass die/der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vorge-
gebenen Zeit ein Problem aus dem Bereich der Klassischen Archäologie nach wissenschaftlichen 
Methoden selbständig zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. 2Sie soll ei-
nen Umfang von 60-90 Seiten nicht überschreiten. 

 
(2) 1Die Masterarbeit wird von einer/einem gemäß § 15 bestellten Prüferin/Prüfer ausgegeben 
und betreut. 2Für die Wahl der Themenstellerin/des Themenstellers sowie für die Themenstellung 
hat die Kandidatin/der Kandidat ein Vorschlagsrecht. 
 
(3) 1Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt auf Antrag der/des Studierenden im Auftrag 
der Dekanin/des Dekans/des Dekanats durch das Prüfungsamt. 2Sie setzt voraus, dass die/der 
Studierende zuvor 60 Leistungspunkte erreicht hat. 3Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig 
zu machen. 
 
(4) 1Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 4 Monate. 2Thema, Aufgabenstellung und 
Umfang der Arbeit sind so zu begrenzen, dass die Bearbeitungszeit eingehalten werden kann. 
3Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb einer Woche nach Beginn der Bearbeitungszeit 
zurückgegeben werden. 
 
(5) 1Auf begründeten Antrag der Kandidatin/des Kandidaten kann die Bearbeitungsfrist für die 
Masterarbeit in Ausnahmefällen einmalig um höchstens vier Wochen verlängert werden. 2Liegen 
schwerwiegende Gründe vor, die eine Bearbeitung der Masterarbeit erheblich erschweren oder 
unmöglich machen, kann die Bearbeitungsfrist auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten ent-
sprechend verlängert werden. 3Schwerwiegende Gründe in diesem Sinne können insbesondere 
eine schwerwiegende Erkrankung der Kandidatin/des Kandidaten oder unabänderliche techni-
sche Gründe sein. 4Ferner kommen als schwerwiegende Gründe in Betracht die Notwendigkeit der 
Betreuung eigener Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren oder die Notwendigkeit der Pflege 
oder Versorgung der Ehegattin/des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin/des eingetra-
genen Lebenspartners oder einer/eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Ver-
schwägerten, wenn diese/dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist. 5Über die Verlängerung 
gem. S. 1 und S. 2 entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. 6Auf Verlangen der Deka-
nin/des Dekans/des Dekanats hat die Kandidatin/der Kandidat das Vorliegen eines schwerwie-
genden Grundes (ggf. durch amtsärztliches Attest) nachzuweisen. 7Statt eine Verlängerung der 
Bearbeitungsfrist zu gewähren, kann die Dekanin/der Dekan/das Dekanat in den Fällen des S. 2 
auch ein neues Thema für die Masterarbeit vergeben, wenn die Kandidatin/der Kandidat die Mas-
terarbeit insgesamt länger als ein Jahr nicht bearbeiten konnte. 8In diesem Fall gilt die Vergabe 
eines neuen Themas nicht als Wiederholung im Sinne von § 19 Abs. 3. 
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(6) 1Mit Genehmigung der Dekanin/des Dekans/des Dekanats kann die Masterarbeit in einer an-
deren Sprache als Deutsch abgefasst werden. 2Die Arbeit muss ein Titelblatt, eine Inhaltsüber-
sicht und ein Quellen- und Literaturverzeichnis enthalten. 3Die Stellen der Arbeit, die anderen 
Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, müssen in jedem Fall unter Angabe 
der Quellen der Entlehnung kenntlich gemacht werden. 4Die Kandidatin/Der Kandidat fügt der 
Arbeit eine schriftliche Versicherung hinzu, dass sie/er die Arbeit selbständig verfasst und keine 
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht 
hat; die Versicherung ist auch für Tabellen, Skizzen, Zeichnungen, bildliche Darstellungen usw. 
abzugeben. 
 
 

§ 13 
Annahme und Bewertung der Masterarbeit 

(1) 1Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt in zweifacher Ausfertigung (maschinen-
schriftlich, gebunden und paginiert) und einmal in elektronischer Form einzureichen; der Abga-
bezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 2Wird die Masterarbeit nicht fristgemäß vorgelegt, gilt sie 
gemäß § 24 Abs. 1 als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 
 
(2) 1Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen/Prüfern zu begutachten und zu bewerten. 2Eine der 
Prüferinnen/der Prüfer soll diejenige/derjenige sein, die/der das Thema gestellt hat. 3Die zweite 
Prüferin/der zweite Prüfer wird von der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat bestimmt; die Kandi-
datin/der Kandidat hat ein Vorschlagsrecht. 4Die einzelne Bewertung ist gemäß § 20 Abs. 1 vor-
zunehmen und schriftlich zu begründen. 5Die Note für die Arbeit wird aus dem arithmetischen 
Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 20 Abs. 4 Satz 3 und 4 gebildet, sofern die Differenz nicht 
mehr als 2,0 beträgt. 6Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder lautet eine Bewertung „nicht aus-
reichend“, die andere aber „ausreichend“ oder besser, wird von der Dekanin/dem Dekan eine 
dritte Prüferin/ein dritter Prüfer zur Bewertung der Masterarbeit bestimmt. 7In diesem Fall wird die 
Note der Arbeit aus dem arithmetischen Mittel der drei Noten gebildet. 8Die Arbeit kann jedoch 
nur dann als „ausreichend“ oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausrei-
chend“ oder besser sind. 
 
(3) Das Bewertungsverfahren für die Masterarbeit soll acht Wochen nicht überschreiten. 
 
 

§ 14 
Mündliche Prüfung 

(1) Nach Abgabe der Masterarbeit wird von der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat ein Termin für 
die mündliche Prüfung festgelegt. 
 
(2) 1Die mündliche Prüfung wird als Einzelprüfung vor zwei von der Dekanin/dem Dekan/dem 
Dekanat bestellten Prüferinnen/Prüfern abgelegt. 2Die Note der mündlichen Prüfung errechnet 
sich als arithmetisches Mittel der beiden Bewertungen. 3§ 20 Abs. 4 Sätze 3 und 4 finden ent-
sprechende Anwendung. 
 
(3) Die mündliche Prüfung dauert 45 min. Inhalt der Prüfung sind die innerhalb des Masterstu-
dienganges Klassische Archäologie besuchten Lehrveranstaltungen. 
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und die Note der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, 
das von beiden Prüferinnen/Prüfern zu unterzeichnen ist. 
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§ 15 
Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 

(1) Die Dekanin/der Dekan/das Dekanat bestellt für die Prüfungsleistungen und die Masterarbeit 
die Prüferinnen/Prüfer sowie, soweit es um mündliche Prüfungen geht, die Beisitzerin-
nen/Beisitzer. 

 
(2) 1Prüferin/Prüfer kann jede gemäß § 65 Abs. 1 HG prüfungsberechtigte Person sein, die, soweit 
nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fach, auf das sich die Prüfungsleis-
tung bzw. die Masterarbeit bezieht, regelmäßig einschlägige Lehrveranstaltungen abhält. 2Über 
Ausnahmen entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. 
 
(3) Zur Beisitzerin/zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer eine einschlägige Diplom- oder 
Masterprüfung oder eine gleich- oder höherwertige Prüfung abgelegt hat. 

 
(4) Die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhän-
gig. 
 
(5) 1Mündliche Prüfungen werden vor einer Prüferin/einem Prüfer in Gegenwart einer Beisitze-
rin/eines Beisitzers abgelegt. 2Dies gilt nicht für die mündliche Prüfung gemäß § 14. 3Vor der 
Festsetzung der Note hat die Prüferin/der Prüfer die Beisitzerin/den Beisitzer zu hören. 4Die we-
sentlichen Gegenstände und die Note der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten, das von 
der Prüferin/dem Prüfer und der Beisitzerin/dem Beisitzer zu unterzeichnen ist. 
 
(6) Schriftliche Prüfungsleistungen werden von einer Prüferin/einem Prüfer bewertet. 
 
(7) 1Schriftliche und mündliche Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines dritten Versuchs ge-
mäß § 19 Abs. 2 abgelegt werden, sind von zwei Prüferinnen/Prüfern zu bewerten. 2Die Note er-
rechnet sich in diesem Fall als arithmetisches Mittel der beiden Bewertungen. 3§ 20 Abs. 4 Sätze 
3 und 4 finden entsprechende Anwendung. 
 
(8) 1Studierende des gleichen Studiengangs können an mündlichen Prüfungen als Zuhörerin-
nen/Zuhörer teilnehmen, sofern nicht eine Kandidatin/ein Kandidat widerspricht. 2Die Teilnahme 
erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Kandida-
tin/den Kandidaten. 
 
(9) Für die Bewertung der Masterarbeit und der mündlichen Prüfung gelten die §§ 13 und 14. 
 
 

§ 16 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an anderen Hochschulen im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet. 
 
(2) 1Gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen an der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität oder an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgeset-
zes erbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet. 2Gleichwertige Studien- und Prüfungsleis-
tungen, die an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wur-
den, werden auf Antrag angerechnet. 3Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studien- und Prü-
fungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen des studierten Studien-
gangs im Wesentlichen entsprechen. 4Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Ge-
samtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 5Für die Gleichwertigkeit von Studien- 
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und Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der Kultusministerkonferenz 
und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. 6Im Üb-
rigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswe-
sen gehört werden. 
 
(3) Für die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten Fern-
studien, in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem Bund entwickelten 
Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder in einem 
weiterbildenden Studium gemäß § 62 HG erbracht worden sind, gelten die Absätze 1 und 2 ent-
sprechend. 
 
(4) Leistungen, die mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung am Oberstufen-Kolleg Bie-
lefeld in einschlägigen Wahlfächern erbracht worden sind, werden als Studienleistungen ange-
rechnet, soweit die Gleichwertigkeit nachgewiesen wird. 
 
(5) 1Studierenden, die aufgrund einer Einstufungsprüfung berechtigt sind, das Studium in einem 
höheren Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung nachgewiesenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten auf die Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet. 2Die Feststel-
lungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für die Dekanin /den Dekan/das Dekanat 
bindend. 
 
(6) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter 
Unterlagen angerechnet werden. 
 
(7) 1Werden Leistungen auf Prüfungsleistungen angerechnet, sind ggfs. die Noten – soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzu-
beziehen. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. 
3Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 4Führt die Anerkennung von Leistungen, die 
unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden sind, dazu, dass eine Modulnote nicht 
gebildet werden kann, so wird dieses Modul nicht in die Berechnung der Gesamtnote mit einbe-
zogen. 5Die oder der Studierende hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzule-
gen. 6Prüfungsleistungen, die unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden sind, kön-
nen höchstens bis zu einem Anteil von 50 % angerechnet werden. 
 
(8) 1Zuständig für die Anrechnungen ist die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. 2Vor Feststellungen 
über die Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fachvertreterinnen/Fachvertreter zu hören. 
 
(9) Die Entscheidung über Anrechnungen ist der/dem Studierenden spätestens vier Wochen nach 
Stellung des Antrags und Einreichung der erforderlichen Unterlagen mitzuteilen. 
 
 

§ 17 
Anrechnung von Leistungen und Fehlversuchen 
aus einem Zusatzmodul in der Bachelorphase 

(1) 1Wurden Leistungen im Rahmen eines Zusatzmoduls in der Bachelorphase erfolgreich absol-
viert, so müssen diese im Masterstudium angerechnet werden. 2Ein nochmaliges Studieren des 
Moduls oder Absolvieren bereits bestandener Leistungen im Rahmen der Masterphase zum Zwe-
cke der Notenverbesserung ist nicht zulässig. 
 
(2) Hat eine Studierende/ein Studierender im Rahmen des Studiums eines Zusatzmoduls aus 
dem Masterstudiengang „Klassische Archäologie“ während der Bachelorphase in einer Prüfungs-
leistung dieses Moduls einen Fehlversuch erzielt und ist in diesen Masterstudiengang gewech-
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selt, ohne das Modul abgeschlossen zu haben, so werden die Fehlversuche auf die Anzahl der 
Versuche für die betreffende Prüfungsleistung im Rahmen des Masterstudiums angerechnet. 
 
(3) Hat ein Studierender/eine Studierende in der Bachelorphase ein Zusatzmodul aus dem Mas-
terstudiengang „Klassische Archäologie“ studiert und dieses endgültig nicht bestanden, so kann 
sie/er nicht zu diesem Masterstudiengang zugelassen werden. 

 
 

§ 18 
Nachteilsausgleich für Behinderte und chronisch Kranke 

(1) 1Macht ein Studierender/eine Studierende glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer chroni-
schen Krankheit oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen ganz oder 
teilweise in der vorgesehenen Form oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten Prüfungsfris-
ten abzulegen, muss die Dekanin/der Dekan/das Dekanat die Bearbeitungszeit für Prüfungsleis-
tungen bzw. die Fristen für das Ablegen von Prüfungen verlängern oder gleichwertige Prüfungs-
leistungen in einer bedarfsgerechten Form gestatten. 2Entsprechendes gilt bei Studienleistungen. 
 
(2) 1Bei Entscheidungen nach Absatz 1 ist auf Wunsch der/des Studierenden die/der Behinder-
tenbeauftragte des Fachbereichs zu beteiligen. 2Sollte in einem Fachbereich keine Konsultierung 
der/des Behindertenbeauftragten möglich sein, so ist die/der Behindertenbeauftragte der Uni-
versität anzusprechen. 
 
(3) 1Zur Glaubhaftmachung einer chronischen Krankheit oder Behinderung kann die Vorlage ge-
eigneter Nachweise verlangt werden. 2Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, falls 
vorhanden, Behindertenausweise. 
 
 

§ 19 
Bestehen der Masterprüfung, 

Wiederholung 

(1) 1Die Masterprüfung hat bestanden, wer nach Maßgabe von § 8, § 11 sowie der Modulbe-
schreibungen alle Module einschließlich der Masterarbeit und der mündlichen Prüfung gem. § 14 
mindestens mit der Note ausreichend (4,0) (§ 20 Abs. 1) bestanden hat. 2Zugleich müssen 120 
Leistungspunkte erworben worden sein. 
 
(2) 1Für das Bestehen jeder Prüfungsleistung eines Moduls stehen den Studierenden drei Versu-
che zur Verfügung. 2Wiederholungen zum Zweck der Notenverbesserung sind ausgeschlossen. 
3Nach Maßgabe der Modulbeschreibungen ist ein Modul dann endgültig nicht bestanden, wenn 
sich nach Ausschöpfung aller für die Prüfungsleistungen zur Verfügung stehenden Versuche nicht 
eine Modulnote im Sinne von § 20 Abs. 4 von mindestens „ausreichend“ (4,0) ergibt. 
 
(3) 1Die Masterarbeit kann im Fall des Nichtbestehens einmal wiederholt werden. 2Dabei ist ein 
neues Thema zu stellen. 3Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 4Eine Rückgabe des 
Themas in der in § 12 Abs. 4 Satz 3 genannten Frist ist im Wiederholungsfalle nur möglich, wenn 
die Kandidatin/der Kandidat bei ihrer/seiner ersten Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch gemacht hat. 5Im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 
 
(4) 1Die mündliche Prüfung gem. § 14 kann im Fall des Nichtbestehens einmal wiederholt werden. 
2Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 3Im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 
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(5) Ist ein Pflichtmodul, die Masterarbeit oder die mündliche Prüfung endgültig nicht bestanden 
oder hat die/der Studierende ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden und keine Mög-
lichkeit mehr, an seiner Stelle ein anderes Modul erfolgreich zu absolvieren, ist die Masterprü-
fung insgesamt endgültig nicht bestanden. 
 
(6) 1Hat eine Studierende/ein Studierender die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, wird 
ihr/ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exmatrikulations-
bescheinigung ein Zeugnis ausgestellt, das die erbrachten Leistungen und ggfs. die Noten ent-
hält. 2Das Zeugnis wird von der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat des Fachbereichs 08 (Ge-
schichte/Philosophie), unterzeichnet und mit dem Siegel dieses Fachbereichs versehen. 
 
 

§ 20 
Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und 

Ermittlung der Gesamtnote 

(1) 1Alle Prüfungsleistungen sind zu bewerten. 2Dabei sind folgende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderun-

gen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 
3Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Bewer-
tung Zwischenwerte gebildet werden. 4Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlos-
sen. 5Für nicht prüfungsrelevante Studienleistungen können die Modulbeschreibungen eine Be-
notung vorsehen. 
 
(2) Die Bewertung von mündlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden und dem zuständi-
gen Prüfungsamt spätestens eine Woche, die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen 
spätestens acht Wochen nach Erbringung der Leistung mitzuteilen. 
 
(3) 1Über die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen und der Masterarbeit erhalten die 
Studierenden einen schriftlichen Bescheid. 2Er wird für die schriftlichen Prüfungsleistungen durch 
Aushang einer Liste auf den dafür vorgesehenen Aushangflächen derjenigen wissenschaftlichen 
Einrichtung öffentlich bekannt gegeben, dem die Aufgabenstellerin/der Aufgabensteller ange-
hört. 3Die Liste bezeichnet die Studierenden, die an der jeweiligen Prüfungsleistung teilgenom-
men haben, durch Angabe der Matrikelnummer. 4Studierenden, die eine Prüfungsleistung auch 
im dritten Versuch nicht bestanden haben, wird der Bescheid individuell zugestellt. 
 
(4) 1Für jedes Modul wird aus den Noten der ihm zugeordneten Prüfungsleistungen eine Note ge-
bildet. 2Sind einem Modul mehrere Prüfungsleistungen zugeordnet, wird aus den mit ihnen erziel-
ten Noten die Modulnote gebildet; die Modulbeschreibungen regeln das Gewicht, mit denen die 
Noten der einzelnen Prüfungsleistungen in die Modulnote eingehen. 3Bei der Bildung der Modul-
note werden alle Dezimalstellen außer der ersten ohne Rundung gestrichen. 4Die Modulnote lau-
tet bei einem Wert  

bis einschließlich 1,5  = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5   = gut; 
von 2,6 bis 3,5   = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0   = ausreichend; 
über 4,0   = nicht ausreichend. 

1464



 
(5) 1Aus den Noten der Module und des Abschlussmoduls (Masterarbeit und mündliche Prüfung) 
wird eine Gesamtnote gebildet. 2Die Note der Masterarbeit geht mit einem Anteil von 24 % in die 
Gesamtnote ein. 3Die Modulbeschreibungen regeln das Gewicht, mit dem die Noten der einzelnen 
Module in die Berechnung der Gesamtnote eingehen. 4Dezimalstellen außer der ersten werden 
ohne Rundung gestrichen. 5Die Gesamtnote lautet bei einem Wert 

bis einschließlich 1,5  = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5   = gut; 
von 2,6 bis 3,5   = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0   = ausreichend; 
über 4,0   = nicht ausreichend. 

 
(6) Zusätzlich zur Gesamtnote gemäß Absatz 5 wird anhand des erreichten Zahlenwerts eine rela-
tive Note nach Maßgabe der ECTS-Bewertungsskala festgesetzt. 
 
 

§ 21 
Masterzeugnis und Masterurkunde 

(1) 1Hat die/der Studierende das Masterstudium erfolgreich abgeschlossen, erhält sie/er über die 
Ergebnisse ein Zeugnis. 2In das Zeugnis wird aufgenommen: 

a) die Note der Masterarbeit, 
b) das Thema der Masterarbeit,  
c) die Gesamtnote der Masterprüfung gemäß § 19 Abs. 5 und 6,  
d) die bis zum erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums 

benötigte Fachstudiendauer. 
 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden 
ist. 
 
(3) 1Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der/dem Studierenden eine Masterurkunde mit dem Da-
tum des Zeugnisses ausgehändigt. 2Darin wird die Verleihung des akademischen Grades gemäß 
§ 3 beurkundet. 
 
(4) Dem Zeugnis und der Urkunde wird eine englischsprachige Fassung beigefügt. 
 
(5) Das Masterzeugnis und die Masterurkunde werden von der Dekanin/dem Dekan des Fachbe-
reichs 08 (Geschichte/Philosophie) unterzeichnet und mit dem Siegel dieses Fachbereichs ver-
sehen. 
 
 

§ 22 
Diploma Supplement 

(1) 1Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Masterstudiums wird der Absolventin/dem Absol-
venten ein Diploma Supplement mit Transcript ausgehändigt. 2Das Diploma Supplement infor-
miert über den individuellen Studienverlauf, besuchte Lehrveranstaltungen und Module, die wäh-
rend des Studiums erbrachten Leistungen und deren Bewertungen und über das individuelle 
fachliche Profil des absolvierten Studiengangs. 
 
(2) Das Diploma Supplement wird nach Maßgabe der von der Hochschulrektorenkonferenz inso-
weit herausgegebenen Empfehlungen erstellt. 
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§ 23 

Einsicht in die Studienakten 
1Der/dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfungsleistung Einsicht in ih-
re/seine Arbeiten, die Gutachten der Prüferinnen/Prüfer und in die entsprechenden Protokolle 
gewährt. 2Der Antrag ist spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnis-
ses der Prüfungsleistung bei der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat zu stellen. 3Die Dekanin /der 
Dekan/das Dekanat bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 4Gleiches gilt für die Masterarbeit. 
5§ 29 VwVfG NRW bleibt unberührt. 
 
 

§ 24 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die/der Studierende 
ohne triftige Gründe nicht zu dem festgesetzten Termin zu ihr erscheint oder wenn sie/er nach 
ihrem Beginn ohne triftige Gründe von ihr zurücktritt. 2Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prü-
fungsleistung bzw. die Masterarbeit nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht 
wird. 3Als wichtiger Grund kommen insbesondere krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit und 
die Inanspruchnahme von Schutzzeiten nach den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes und 
von Fristen des Bundeserziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit oder die Pflege oder Versor-
gung des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin/des eingetragenen Lebenspartners oder 
einer/eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, wenn diese/dieser 
pflege- oder versorgungsbedürftig ist, in Betracht. 
 
(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe müssen 
der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. 2Bei Krankheit der/des Studierenden kann die Dekanin/der Dekan/das Dekanat ein ärzt-
liches (ggf. amtsärztliches) Attest verlangen. 3Erkennt die Dekanin/der Dekan/das Dekanat die 
Gründe nicht an, wird der/dem Studierenden dies schriftlich mitgeteilt. 4Erhält die/der Studie-
rende innerhalb von 14 Tagen nach Anzeige und Glaubhaftmachung keine Mitteilung, gelten die 
Gründe als anerkannt. 

 
(3) 1Versuchen Studierende, das Ergebnis einer Prüfungsleistung oder der Masterarbeit durch 
Täuschung, zum Beispiel Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die be-
treffende Leistung als nicht erbracht und als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 2Wer die Ab-
nahme einer Prüfungsleistung stört, kann von den jeweiligen Lehrenden oder Aufsichtführenden 
in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Erbringung der Einzelleistung ausge-
schlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als nicht erbracht und mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 3In schwerwiegenden Fällen kann die Dekanin/der De-
kan/das Dekanat die/den Studierenden von der Masterprüfung insgesamt ausschließen. 4Die 
Masterprüfung ist in diesem Fall endgültig nicht bestanden. 5Die Gründe für den Ausschluss sind 
aktenkundig zu machen. 
 
(4) 1Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen von der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen. 2Vor einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
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§ 25 
Ungültigkeit von Einzelleistungen 

(1) Hat die/der Studierende bei einer Prüfungsleistung oder der Masterarbeit getäuscht und wird 
diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann die Dekanin/der De-
kan/das Dekanat nachträglich das Ergebnis und ggfs. die Noten für diejenigen Prüfungsleistun-
gen bzw. die Masterarbeit, bei deren Erbringen die/der Studierende getäuscht hat, entsprechend 
berichtigen und diese Leistungen ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung bzw. die Masterar-
beit nicht erfüllt, ohne dass die /der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsa-
che erst nach Bestehen der Prüfungsleistung bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen 
geheilt. 2Hat die/der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die 
Dekanin/der Dekan/das Dekanat unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 
 
(3) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einem Modul nicht erfüllt, ohne dass 
die/der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen des 
Moduls bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen geheilt. 2Hat die/der Studierende die 
Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat unter 
Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die 
Rechtsfolgen. 
 
(4) 1Waren die Voraussetzungen für die Einschreibung in die gewählten Studiengänge und damit 
für die Zulassung zur Masterprüfung nicht erfüllt, ohne dass die/der Studierende hierüber täu-
schen wollte, und wird dieser Mangel erst nach der Aushändigung des Masterzeugnisses be-
kannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Masterprüfung geheilt. 2Hat die/Studierende 
die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat 
unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die 
Rechtsfolgen hinsichtlich des Bestehens der Prüfung. 
 
(5) Der/dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
 
(6) 1Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, ggfs. wird ein neues Zeugnis erteilt. 2Eine Entschei-
dung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 ist nach einer Frist 
von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
 
 

§ 26 
Aberkennung des Mastergrades 

1Die Aberkennung des Mastergrades kann erfolgen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er 
durch Täuschung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irrtüm-
lich als gegeben angesehen worden sind. 2§ 25 gilt entsprechend. 3Zuständig für die Entschei-
dung ist die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. 
 
 

§ 27 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 
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(2) Diese Ordnung findet Anwendung für alle Studierenden, die im Masterstudiengang Klassische 
Archäologie immatrikuliert sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Dekans als Vorsitzender des Fachbereichsrats des Fachbe-
reichs Geschichte/Philosophie (Fachbereich 08) gem. § 12 Abs. 4 S. 2 Hochschulgesetz vom 22.07.2011. 
 
Münster, den 23.08.2011      Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die Ver-
kündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntmachung von Satzun-
gen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkün-
det. 
 
Münster, den 23.08.2011      Die Rektorin 

 
Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Anhang:  Modulbeschreibungen 
 
 
 
Modultitel deutsch: Aufbau  

Modultitel englisch: Advanced  

Studiengang:  Masterstudiengang Klassische Archäologie 

Turnus:  
Jedes Jahr zum 
SoSe oder WS 

Dauer:  
2 Semester 

Fachsemester: 
1. – 2. FS 

LP: 
15 LP 

Workload:  
450 h 

 
1 Modulstruktur: 

Nr. Lehrveranstaltung Typ + 
Status 

LP Präsenz Selbststudium 

1 Vorlesung V (P) 3 30 h (2 SWS) 60 h 

2 Übung Ü (P) 4 30 h (2 SWS) 90 h 

3 Methodenlektüre Ü (P) 8 15 h (1 SWS) 225 h 

2 Lehrinhalte: 
Lehrinhalt ist die Vertiefung und kritische Diskussion klassisch-archäologischer Denkmalkennt-
nis und aktueller methodischer Zugänge zum Fach. In der Methodenlektüre muss eine vorgege-
bene Auswahl an Literatur (ca. 1200 S.), selbständig unter methodenanalytischen Gesichts-
punkten bearbeitet werden. Die vorgegebene Literatur wird in regelmäßig stattfindenden Tuto-
rien, geleitet von Studierenden aus dem Promotionsstudiengang, kritisch besprochen. 

3 Vermittelte Kompetenzen: 
Die Studierenden sollen in dem Modul inhaltlich und methodisch auf eine fachwissen-
schaftliche Vertiefung in Klassischer Archäologie vorbereitet werden, wobei insbesondere in der 
Methodenlektüre die kritische Reflexion der fachlichen Grundlagen erarbeitet werden soll. Die 
erworbenen Kompetenzen führen über die Erarbeitung von Grundkenntnissen hinaus und zielen 
auf das selbständige wissenschaftliche Arbeiten. Insbesondere werden analytische und syste-
mische Kompetenzen gefördert. Der propädeutische Charakter des Moduls dient insbesondere 
der Stärkung der Informations- und Kommunikationskompetenz. 

4 Status:   [x]  Pflichtmodul 
[  ]  Wahlpflichtmodul  

5 Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  - 

6 Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls:  
Die Studierenden haben die Möglichkeit, aus dem Lehrangebot des Instituts für Klassische Ar-
chäologie und Frühchristliche Archäologie frei die Vorlesung und die Übung zu wählen. 

7 Leistungsüberprüfung: [x]  Modulabschlussprüfung 
[  ]  Modulbegleitende Teilprüfungen   

8 Art der Prüfungsleistungen:  
Die Leistungen werden in einer Abschlussklausur abgeprüft. Die Klausur (60 min.) umfasst In-
halte aus Vorlesung und Methodenlektüre. 

9 Teilnahmevoraussetzungen: keine 

10 Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 10 % 

11 Modulbeauftragte/r: 
Prof. Dr. M. Söldner 

Zuständiger Fachbereich: 
FB 08 – Geschichte/Philosophie 
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Modultitel deutsch:  
Sprache 

 

Modultitel englisch: 
Language 

 

Studiengang: Klassische Archäologie 

Turnus:  
Jedes Jahr zum 
SoSe oder WS 

Dauer:  
2 Semester 

Fachsemester: 
1.-2. FS 

LP: 
15 LP 

Workload:  
450 h 

 
1 Modulstruktur: 

Nr. Lehrveranstaltung Typ + 
Status 

LP Präsenz Selbststudium 

1 Sprachkurs(e) (P) 15  90 h (6 SWS) 360 h 

2 Lehrinhalte: 
Ziel des Moduls ist – soweit die Nachweise noch nicht erbracht sind – die Aneignung von 
Griechischkenntnissen im Umfang des Graecums oder das Erlernen einer weiteren modernen 
Fremdsprache oder einer weiteren alten Sprache. 

3 Vermittelte Kompetenzen: 
Die vermittelten Kompetenzen umfassen die Fremdsprache(n). Die alten Sprachen sind funda-
mentaler Bestandteil der griechischen und römischen Welt und zu deren Verständnis unerläss-
licher Zugang. Moderne Fremdsprachen sind notwendig, um am internationalen wissenschaftli-
chen Diskurs teilzunehmen. Sowohl alte als auch moderne Sprachen vermitteln interkulturelle 
Kompetenzen und ermöglichen wissenschaftliches Denken in sprachkulturellen und sprachthe-
oretischen Zusammenhängen. 

4 Status:   [x]  Pflichtmodul 
[  ]  Wahlpflichtmodul  

5 Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: -  

6 Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls:  
Sofern Altgriechischkenntnisse im Umfang des Graecums vorhanden sind, kann frei ein Sprach-
kurs nach Lehrangebot der WWU gewählt werden. Ansonsten müssen entsprechende 
Altgriechischkurse belegt werden.  

7 Leistungsüberprüfung: [   ]  Modulabschlussprüfung 
[x]  Modulbegleitende Teilprüfungen  

8 Art der Prüfungsleistungen:  
i. d. R. Klausur und/oder mündliche Prüfung nach Bekanntgabe und Maßgabe der Dozierenden. 

9 Teilnahmevoraussetzungen: keine 

10 Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 5 % 

11 Modulbeauftragte/r: 
Prof. Dr. D. Salzmann 

Zuständiger Fachbereich: 
FB 08 – Geschichte/Philosophie 
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Modultitel deutsch:  
Griechische Welt 

 

Modultitel englisch: 
Greek World 

 

Studiengang:  Masterstudiengang Klassische Archäologie 

Turnus:  
Jedes Jahr zum 
SoSe oder WS 

Dauer:  
2 Semester 

Fachsemester: 
1.-3. FS 

LP: 
15 LP 

Workload:  
450 h 

 
1 Modulstruktur: 

Nr. Lehrveranstaltung Typ + 
Status 

LP Präsenz Selbststudium 

1 Hauptseminar S (P) 8 30 h (2 SWS) 210 h 

2 Vorlesung V (P) 3 30 h (2 SWS) 60 h 

3 Übung Ü (P) 4 30 h (2 SWS) 90 h 

2 Lehrinhalte: 
Lehrinhalt ist die Vertiefung klassisch-archäologischer Denkmalkenntnisse auf der Grundlage 
aktueller Forschungen und neuester methodischer Zugänge. Der Schwerpunkt des Moduls liegt 
auf Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der griechischen Archäologie. Dabei sollen unter-
schiedliche Gattungen (Architektur, Skulptur, Keramik, Malerei, Mosaik, Numismatik etc.) be-
rücksichtigt werden. 

3 Vermittelte Kompetenzen: 
Vermittelte Kompetenzen sind die breite Kenntnis archäologischer Denkmäler und die Fähigkeit 
zu kritischer Methodenreflexion. Erzielt werden soll eine Erweiterung der systemischen sowie 
der kommunikativen Kompetenzen durch Analyse und Präsentation. Die anhand der griechi-
schen Welt vermittelten Kompetenzen bilden die inhaltliche Grundlage für das Modul Römische 
Welt. 

4 Status:   [x]  Pflichtmodul 
[  ]  Wahlpflichtmodul  

5 Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  - 

6 Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls:  
Die Studierenden haben die Möglichkeit aus dem Lehrangebot des Instituts für Klassische Ar-
chäologie und Frühchristliche Archäologie frei das Hauptseminar, die Vorlesung und die Übung 
zu wählen. Zwei der Lehrveranstaltungen müssen aus dem Bereich der griechischen Archäolo-
gie kommen. 

7 Leistungsüberprüfung: [  ]  Modulabschlussprüfung 
[x]  Modulbegleitende Teilprüfungen   

8 Art der Prüfungsleistungen:  
80 % der Prüfungsleistung werden im Hauptseminar durch einen von den Dozierenden festge-
legten Nachweis (Referat, Hausarbeit oder Klausur) erbracht. Weitere 20 % der Prüfungsleistun-
gen entfallen auf die Übung, in der ein von den Dozierenden festgelegter Nachweis (Referat, 
Hausarbeit oder Klausur) erbracht wird. 

9 Teilnahmevoraussetzungen: erfolgreicher Abschluss des Aufbaumoduls 

10 Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 15 % 

11 Modulbeauftragte/r: 
Prof. Dr. M. Söldner 

Zuständiger Fachbereich: 
FB 08 – Geschichte/Philosophie 
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Modultitel deutsch:  
Interdisziplinäre Studien 

 

Modultitel englisch: 
Interdisciplinary Studies  

 

Studiengang:  Masterstudiengang Klassische Archäologie 

Turnus:  
Jedes Jahr zum 
SoSe oder WS 

Dauer:  
2 Semester 

Fachsemester: 
2. und 3. FS 

LP: 
15 LP 

Workload:  
450 h 

 
1 Modulstruktur: 

Nr. Lehrveranstaltung Typ + 
Status 

LP Präsenz Selbststudium 

1 Hauptseminar S (P) 9 30 h (2 SWS) 240 h 

2 Vorlesung V (P) 3 30 h (2 SWS) 60 h 

3 Vorlesung V (P) 3 30 h (2 SWS) 60 h 

2 Lehrinhalte:  
Lehrinhalte sind die vertiefte inhaltliche und methodische Auseinandersetzung mit Nachbardis-
ziplinen (Ägyptologie, Frühchristliche Archäologie, Geschichte, Klassische Philologie, Kunstge-
schichte, Ur- und Frühgeschichte, Vorderasiatische Philologie, Vorderasiatische Altertumskun-
de). 

3 Vermittelte Kompetenzen: 
Qualifikationsziel des Moduls ist eine Erweiterung des fachlichen und methodischen Horizonts 
der Studierenden und die Entwicklung eines interkulturellen Bewusstseins. Dabei werden ins-
besondere auch die Möglichkeiten eröffnet, im Hinblick auf die Masterarbeit relevantes inter-
disziplinäres Fachwissen und Kompetenzen zu erwerben.  

4 Status:   [x]  Pflichtmodul 
[  ]  Wahlpflichtmodul  

5 Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  - 

6 Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls:  
Die Studierenden haben die Möglichkeit aus dem Lehrangebot der genannten Nachbardiszipli-
nen (Punkt 2) frei das Hauptseminar und die Vorlesungen zu wählen. 

7 Leistungsüberprüfung: [  ]  Modulabschlussprüfung 
[x]  Modulbegleitende Teilprüfungen   

8 Art der Prüfungsleistungen:  
Die Leistung wird im Hauptseminar durch eine von den Dozierenden festgelegten Nachweis (Re-
ferat, Hausarbeit oder Klausur) erbracht. 
Die erhöhten Eigenstudien in den Veranstaltungen des Wahlfächermoduls spiegeln sich auch in 
der erhöhten Vergabe von Leistungspunkten wider.  

9 Teilnahmevoraussetzungen: erfolgreicher Abschluss des Aufbaumoduls 

10 Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 10 % 

11 Modulbeauftragte/r: 
Prof. Dr. M. Söldner 

Zuständiger Fachbereich: 
FB 08 – Geschichte/Philosophie 
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Modultitel deutsch:  
Römische Welt 

 

Modultitel englisch: 
Roman World 

 

Studiengang:  Masterstudiengang Klassische Archäologie 

Turnus:  
Jedes Jahr zum 
SoSe oder WS 

Dauer:  
2 Semester 

Fachsemester: 
2. und 3. FS 

LP: 
15 LP 

Workload:  
450 h 

 
1 Modulstruktur: 

Nr. Lehrveranstaltung Typ + 
Status 

LP Präsenz Selbststudium 

1 Hauptseminar S (P) 8 30 h (2 SWS) 210 h 

2 Vorlesung V (P) 3 30 h (2 SWS) 60 h 

3 Übung Ü (P) 4 30 h (2 SWS) 90 h 

2 Lehrinhalte: 
Lehrinhalt ist die Vertiefung klassisch-archäologischer Denkmalkenntnisse auf der Grundlage 
aktueller Forschungen und neuester methodischer Zugänge. Der Schwerpunkt des Moduls liegt 
auf Lehrveranstaltungen aus dem Bereich der römischen Archäologie. Dabei werden unter-
schiedliche Gattungen und Akkulturationsprozesse im Imperium Romanum berücksichtigt.  

3 Vermittelte Kompetenzen: 
Vermittelte Kompetenzen sind die breite Kenntnis archäologischer Denkmäler und die Fähigkeit 
zu kritischer Methodenreflexion, die exemplarisch erarbeitet wird. Daraus ergibt sich eine Erwei-
terung der systemischen sowie der kommunikativen Kompetenzen durch Analyse und Präsenta-
tion.  

4 Status:   [x]  Pflichtmodul 
[  ]  Wahlpflichtmodul  

5 Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  - 

6 Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls:  
Die Studierenden haben die Möglichkeit aus dem Lehrangebot des Instituts für Klassische Ar-
chäologie und Frühchristliche Archäologie frei das Hauptseminar, die Vorlesung und die Übung 
zu wählen. Zwei der Lehrveranstaltungen müssen aus dem Bereich der römischen Archäologie 
kommen. 

7 Leistungsüberprüfung: [   ]  Modulabschlussprüfung 
[x]  Modulbegleitende Teilprüfungen   

8 Art der Prüfungsleistungen:  
80 % der Prüfungsleistung werden im Hauptseminar durch einen von den Dozierenden festge-
legten Nachweis (Referat, Hausarbeit oder Klausur) erbracht. Weitere 20 % der Prüfungsleistun-
gen entfallen auf die Übung, in der ein von den Dozierenden festgelegter Nachweis (Referent, 
Hausarbeit oder Klausur) erbracht wird. 

9 Teilnahmevoraussetzungen: erfolgreicher Abschluss des Aufbaumoduls 

10 Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 15 % 

11 Modulbeauftragte/r: 
Prof. Dr. D. Salzmann 

Zuständiger Fachbereich: 
FB 08 – Geschichte/Philosophie 
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Modultitel deutsch:  
Praxis 

 

Modultitel englisch: 
Practical Training 

 

Studiengang: Masterstudiengang Klassische Archäologie 

Turnus:  
Jedes Jahr zum 
SoSe oder WS 

Dauer:  
2 Semester 

Fachsemester: 
2. und 3. FS 

LP: 
15 LP 

Workload:  
450 h 

 
1 Modulstruktur: 

Nr. Lehrveranstaltung Typ + 
Status 

LP Präsenz Selbststudium 

1 Archäologisches Praktikum Ü (P) 5 30 h (2 SWS) 120 h 

2 Didaktisches Praktikum Ü (P) 10 30 h (2 SWS) 270 h 

2 Lehrinhalte: 
Lehrinhalt ist eine unmittelbare praktische Tätigkeit an archäologischen Objekten vorzugsweise 
im Archäologischen Museum der Universität. Archäologische Objekte oder museale Inszenie-
rungen werden diskutiert und klassifiziert. Das archäologische Praktikum kann auch im Ausland 
und/oder bei außeruniversitären Institutionen absolviert werden. Als archäologische Praktika 
können auch Exkursionen angerechnet werden. Das didaktische Praktikum wird durch Graduier-
te (mindestens Master) supervisiert. Im didaktischen Praktikum werden praktische archäologi-
sche Themen behandelt und besonders im Hinblick auf die didaktische Vermittlung umgesetzt. 

3 Vermittelte Kompetenzen: 
Das Modul vermittelt den praktischen Umgang mit archäologischen Objekten und (museums-) 
didaktische Kompetenzen insbesondere bei der Betreuung von BA-Studierenden. Die erworbe-
nen Kompetenzen befähigen zur chronologischen und typologischen Einordnung von archäolo-
gischen Artefakten und deren Vermittlung. Dem didaktischen Praktikum liegt als didaktisches 
Konzept die intensive Betreuung in Kleingruppen zugrunde. Die Fähigkeit zur theoretischen und 
praktischen Erarbeitung von Ausstellungskonzepten ermöglicht den Studierenden Transfer- und 
Kommunikationskompetenzen. 

4 Status:   [x]  Pflichtmodul 
[  ]  Wahlpflichtmodul  

5 Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: - 

6 Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: - 

7 Leistungsüberprüfung: [  ]  Modulabschlussprüfung 
[x]  Modulbegleitende Teilprüfungen  

8 Art der Prüfungsleistungen:  
Praktische Übung nach Vorgabe der Struktur der Lehrveranstaltung (Archäologisches Prakti-
kum), z. B. Beschreibung und Bestimmung eines archäologischen Artefakts in mündlicher oder 
schriftlicher Form. 

9 Teilnahmevoraussetzungen: erfolgreicher Abschluss des Aufbaumoduls 

10 Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 15 % 

11 Modulbeauftragte/r: 
Dr. H.-H. Nieswandt 

Zuständiger Fachbereich: 
FB 08 – Geschichte/Philosophie 
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Modultitel deutsch:  
Abschluss 

 

Modultitel englisch: 
Degree Studies 

 

Studiengang: Masterstudiengang Klassische Archäologie 

Turnus:  
Jedes Jahr zum 
SoSe oder WS 

Dauer:  
1 Semester 

Fachsemester: 
4. FS 

LP: 
30 LP 

Workload:  
900 h 

 
1 Modulstruktur: 

Nr. Lehrveranstaltung Typ + 
Status 

LP Präsenz Selbststudium 

1 Masterkolloquium + Masterarbeit S (P) 5 + 
25 

30 h (2 SWS) 120 h + 750 h 

2 Lehrinhalte: 
Lehrinhalt ist ein Kolloquium mit der Vorstellung und Diskussion laufender Abschlussarbeiten. 

3 Vermittelte Kompetenzen: 
Vermittelte Kompetenz ist die Fähigkeit, eine begrenzte archäologische Aufgabenstellung in 
angemessener Zeit selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die Er-
gebnisse sachgerecht darzustellen. Diese Kompetenz kann zur Aufnahme eines Promotionsstu-
diengangs befähigen.  

4 Status:   [x]  Pflichtmodul 
[  ]  Wahlpflichtmodul   

5 Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: - 

6 Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls:  
Studierende können abhängig von ihren Betreuern zwischen den angebotenen Masterkolloqui-
en wählen. 

7 Leistungsüberprüfung: [x]  Modulabschlussprüfung 
[  ]  Modulbegleitende Teilprüfungen   

8 Art der Prüfungsleistungen: Masterarbeit und mündliche Prüfung. 80 % der Prüfungsleistung 
werden durch die Masterarbeit erbracht, 20 % entfallen auf die mündliche Prüfung.  

9 Teilnahmevoraussetzungen: erfolgreicher Abschluss der Module des 1. Studienjahres 

10 Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 30 % 

11 Modulbeauftragte/r: 
Prof. Dr. D. Salzmann/Prof. Dr. M. Söldner 

Zuständiger Fachbereich: 
FB 08 – Geschichte/Philosophie 
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